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BAU- UND ZONENREGLEMENT

Gestützt auf § 133 des Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 und § 1 des kantonalen Baure
glementes vom 3. Juli 1978 erlässt die Einwohnergemeinde Brunnenthal folgendes Bau-
und Zonenreglement:

Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Fomelle Vorschriften

§ 1 Zweck und Geltung

‘Dieses Reglement enthält in Ergänzung und Ausführung
des Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 und des kantonalen
Baureglementes vom 3. Juli 1978 Vorschriften über das
Bauen in der Gemeinde.

2Die Abwasserbeseitigung und die Erschliessungsbeiträge
und Gebühren werden in besonderen Reglementen geregelt.

§ 2 Baukommission

Die Anwendung dieses und des kantonalen Baureglementes ist Sache
der Baukommission.

§ 3 Beschwerden im Baubewilligungsverfahren

Gegen Verfügungen der Baukommission kann innert 10
Tagen beim Bau- Departement Beschwerde erhoben werden.

§ 4 Baukontrolle

Der Bauherr hat der Baukommission folgende Baustadien
zu melden:

- Baubeginn
- Errichtung des Schnurgerüstes
- Fertigstellung der Hausanschlüsse an die öffentlichen
Werkleitungen (vor dem Eindecken)

- Vollendung des Rohbaus
- Vollendung

§ 5 Gebühren

1Die Baukommission erhebt für die Beurteilung der
Baugesuche und für die Ueberwachung der Bauten
Gebühren, welche sich nach Aufwand bemessen.
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2Die Gebühren betragen für die Beurteilung von
Baugesuchen 30 bis 300 Franken.

3Für jede Baukontrolle, die durch die Baubehörde
erfolgt, kann eine Gebühr von 10 bis 50 Franken erhoben
werden.
Spezielle Kontrollen, die den Beizug eines Fachmannes
erfordern, werden nach effektivem Aufwand verrechnet.

4Die Baukommission kann Kostenvorschüsse verlangen und
ihre Verrichtungen von deren Leistung abhängig machen.

2. Abschnitt: Bauvorschriften

1. Unterabschnitt: Verkehr

§ 6 Freihaltung des Strassenprofils

1Bäume und Sträucher, deren Aeste über die Grenze von
Gemeindestrassen hinausragen, sind vom Eigentümer bis
auf die Höhe von mindestens 4.20 m aufzuschneiden.

2Ueber Trottoirs und Fusswegen hat die lichte Höhe
mindestens 2.50 m zu betragen.

3Bei Kurven, Einmündungen sowie Ein- und Ausfahrten
sind Einfriedungen, Bäume, Sträucher, Pflanzungen,
Materiallager und dergleichen unzulässig, wenn sie die
Uebersicht auf den öffentlichen Strassen
beeinträchtigen.

§ 7 Grösse der Absteliplätze

1Bei der Erstellung, Erweiterung oder Zweckänderung von
Bauten und baulichen Anlagen sind nach den Bestimmungen
des kantonalen Baureglementes Absteliplätze für
Fahrzeuge zu schaffen.

2Die Bemessung der Parkierungsflächen richtet sich nach
den Normen der Vereinigung Schweizerischer
Strassenfachmänner (SNV-Norm Nr. 640 601). Im Minimum
haben aber oberirdische Abstellplätze, wenn sie einzeln
errichtet werden, eine Grösse von 5.00 m x 3.00 m
aufzuweisen. Bei Abstellplätzen, die senkrecht in einer
Reihe erstellt werden, hat die Grösse 5.00 m x 2.50 m
zu betragen.

§ 8 Anforderungen an Garagevorplätze, Abstellplätze

‘Absteliplätze, Garagevorplätze und Waschplätze sind so
anzulegen, dass kein Wasser auf die Strasse fliesst.

2Vorplätze vor Garagen, die senkrecht zur Strasse
stehen, müssen von der Strasse- bzw. Trottoirseite eine
Tiefe von mmd. 6.00 m aufweisen.
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2. Unterabschnitt: Aesthetik

§ 9 Brandruinen und Brandmauern

LDurch Brand oder andere Elementarereignisse, Abbruch
oder mangelhaften Unterhalt, beschädigte Gebäude, sind
innert einer von der Behörde festgesetzten,
angemessenen Frist zu entfernen oder wieder
herzustellen.

2Die Baubehörde kann bei Brandmauern, die das
Orts-,Strassen- und Landschaftsbild stören,
Vorschriften über deren Gestaltung erlassen, sofern
nicht in absehbarer Zeit mit einem Anbau zu rechnen
ist.

31m übrigen gelten §~ 541 und 63 BR.

§ 10 Terrainveränderungen und Stützmauern

1Terrainveränderungen und Stützmauern sind auf das
absolute notwendige Minimum zu beschränken und in
Anpassung an das umliegende Gelände und die
Charakteristik der Gegend auszuführen.

2Sie können nicht bewilligt werden, wenn das
Landschafts-, Quartier- oder Strassenbild
beeinträchtigt wird oder wenn dadurch Biotope wie
Tümpel, Sumpfgebiete, Hecken und dergleichen
vernichtet würden, die den Tieren und Pflanzen als
Lebensraum dienen.

§ 11 Hecken und Gehölze

1Gemäss § 20 der kant. Verortnung über den Natur- und Heimatschutz
dürfen Hecken und andere Lebensräume
von bedrohten Tier- und Pflanzenarten weder entfernt
noch vermindert werden. Das sachgemässe
Zurückschneiden ist gestattet.

§ 12 Silobauten

Silobauten sind je nach Lage und Standort rotbraun
oder grün einzufärben, möglichst unauffällig zu
platzieren und durch geeignete Bepflanzung abzudecken.
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Die Bauzone ist in folgende Nutzungszonen untert& 4~

- Kernzone
- Gewerbezone
- Batiernhofzone
- Zone für öffentl. Bauten und Anlagen

Nutzungs- und andere Zonenvorschriftep ‚~

‘Die Nutzung der Zonen richtet sich n \~‘ en §~ 30 - 34
BauG.

o~bJ
2Die übrigen Zonenvorschriften ri‘ “V sich nach dem
kantonalen Baureglement und n~‘ ~n §* 15 ff dieses
Reglernentes.

Zweiter Teil: Zonenvorschriften

§ 13 Unterteilung der Bauzone
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§ 16 Kernzone

UV1Die Kernzone ist eine gemischte Zone, in welcher
Wohnbauten, Ladenbauten, Gastwirtschaftsbetrjebe und
nicht störende Kleingewerbe (dem Charakter der Zone
entsprechend ) zugelassen sind.

2Bauten sind so zu gestalten, dass sie sich gut in die
Umgebung einfü~en und das Orts- und Landschaftsbil‘ 00
nicht beeinträchtigt.

3Als Dachform sind Waim-, Sattel- und
Krüppeiwaimdächer mit beidseitig gleicher Neig ~\ on
mindestens 30 Grad zugelassen. Für Nebengeb~ ~• welche
im Dorfbild nicht stark in Erscheinung treten. ~‘4en
ausnahmsweise geringere Dachneigungen zu ~en
werden.

4Als Dachbedeckung sind rote oder e1~ar Tonziegel,
ausnahmsweise brauner oder roter Ete ‘X~~ verwenden.

5Dachvorsprünge müssen traufseitig r~9 estens 80 cm und
stirnseitig mindestens 60 cm betrag ~. tir kleinere
Bauten (Garagen usw.) sind geriP \~‘ Vorsprünge,
mindestens aber 60 cm bzw. 50 r stattet.

6Fenster und Türen sind in tr‘,-~‘ neuer Weise, d.h.
unter anderem mit Sprosser ~‘ uführen.

7Für Dachaufbauten gelt.- - Bestimmungen des kant.
Baureglementes. Dache‘ ~4.T nitte sind nicht zugelassen.
Dachflächenfenster sir ~. ein Minimum zu
beschränken.

8Die Stellung der T ~n hat unter Berücksichtigung des
Ortsbildes und cl‘ Q~ ~Iändes zu erfolgen; Firstrichtung
in der Regel pa zum Hang.

9Die Baubel‘ ~‘kann Gesuche vor ihrem Entscheid dem
Kantonaler ~-Departement (Abt. Ortsbildschutz) zur
Stellungn‘ ~ unterbreiten.

$0

§ 17 Ge ~ ezone

~41er Gewerbezone sind nicht wesentlich störende
GF .~werbe, Dienstleistungs- und Indu~ riebetriebe und

ietriebsnotwendige Wohnungen zulässig.

2Die farbliche Gestaltung hat sich an die vorhandenen
Bauten anzupassen.
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§ 18 Bauernhofzone

11n der Bauernhofzone sind zugelassen:

- Landwirtschaftliche Wohn- und Betriebs~ebäude und -~

Wohnungen für Personen, die im Landwirtschaftsbet‘ ~
hauptberuflich arbeiten und dadurch zu einem
überwiegenden Teil ihr Auskommen finden.

- Die Erneuerung, Zweckänderung und der Uml
Gebäuden zu Wohnungen, sofern die bauliche ~ ~snahme
mit der landwirtschaftlichen Nutzung des Be‘ ~‚4 .~s
vereinbar ist.

2Die landwirtschaftlichen Bauten und AnJ ‘~‘sind so
auszuführen, abzuändern und zu unterhr ~j)“dass sie
möglichst wenig Immission, insbesonde ‚.~3 le Gerüche,
erzeugen. Diese müssen für die Nacht ~ iaft zumutbar
sein. Insbesondere sind grössere Zu‘ f~~‘nd Mastställe,
die auf die Nachbarschaft unzumut‘ \(~ Lärm- und
Geruchsimmissionen zur Folge 1v ~ unzulässig.

3Bauten sind so zu stellen und ~‘ ~talten, dass sie
sich gut in die charakteristisc‘ ~‘ ~dlungsstruktur
einfügen und das Orts- und‘ \ schaftsblld nicht
beeinträchtigen.

21n der Zone
die Gestaltu‘

§ 19

§ 20

Zone für öffentliche P .i und Anlagen

1111 den Zonen für i iiche Bauten und Anlagen dürfen
nur öffentliche un‘ )( ‘~ntlichen Zwecken dienende
Bauten erstellt w .i.

f ~‘) ~entliche Bauten und Anlagen gelten
rschriften der Kernzone.

1
Imir ~en

~Y ~nann ist verpflichtet, sich bei der Ausübung
‚0~s Eigentums, wie namentlich beim Betrieb eines

“~‘ erblichen Unternehmens, aller übermässigen
- - nwirkungen auf das Eigentum der Nachbarn und die

~J veitere Umgebung zu enthalten.
in ~f K~one d~e Empfind ~iku4e ~.

“~ 2Ftir Brunnenthal gilt &rTmmi~ionsgrud 3 (nffi~ig
3törcnd~. Zugelassen sind hier mässig störende Betriebe
wie Läden, Gaststätten und Werkstätten mit mässig
störenden maschinellen Einrichtungen. (Beispiele:
Verkaufsläden, Getränkehandlungen, Handwerksbetriebe
wie Schlosserei, Spenglerei usw.)
In der ~ueinhof~öne ~Uf die E.n~pflindlichkeits.iiufe ~.
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Dritter Teil: Schluss- und Uebergangsbestimmungen

§ 21 Verfahren

‘Die allgemeinen Bestimmungen dieses Reg1emente~
(Baureglement) werden nach den
Verfahrensbestimmungendes Gemeindegesetzes v .~‘ [März
1949 erlassen.

2Die Zonenvorschriften unterliegen dem Verfr nach §
15 ff des Baugesetzes.

§ 22 Inkrafttreten

‘Das Reglement tritt nach Genehmigt‘ ~ irch eden
Regierungsrat in Kraft.

2Es findet Anwendung auf alle Ve ~( en, die nicht
durch einen rechtskräftigen Ent~ \~‚ 4 erledigt sind.

& 1



‘l‘ell Baureglement

Genehmigt von der Einwohnerversammlung am

.~

Der Ammann: Der Gemeindeschreiber:

Teil Zoiienregleinent

Genehmigt vom Gemeinderat Brunnenthal am 9.Aug. 1989

Der Aminann:

f)
Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt vom Reglern ngsrat mit RRB Nr. •22.
vom ~~

Der Staatsschreiber:

~. ~


